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Anders als der umstrittene Beginn des Investiturstreits wird sein Ende 
gemeinhin nicht als problematisch empfunden. Das von Gottfried 
Wilhelm Leibniz 1693 so bezeichnete ’Wormser Konkordat‘1 vom 
23. September 1122 gilt als Abschluß des epochalen Konflikts um die 
Einsetzung von Bischöfen und Reichsäbten zwischen dem deutschen 
König und dem Papst, dessen Bestätigung auf dem vom 18. bis 27. März 
1123 tagenden, erst im 16. Jahrhundert so benannten ersten Lateran­
konzil erfolgte2. Allein über die Gültigkeit und Geltungsdauer der in 
Worms ausgetauschten Dokumente, besonders der Papsturkunde, des 
sogenannten Calixtinums, gehen die Meinungen auseinander3. Als 
unverdächtig gilt die von der üblichen Privilegienform abweichende, aus 
der Tradition der karolingisch-ottonischen Kaiserpacta zu erklärende 
Urkunde Heinrichs V4., zumal das Stück durch die genannten Zeugen,
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